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Sockelanstellung fur Schulleitungen

Der Regierungsrat wird beauftragt, fur die Schulleitungen eine Sockelanstellung festzulegen, die
unabhangig von der Schulgrésse ist, und entsprechende Mittel zur Verfigung zu stellen.

Begrindung:

Seit Einfihrung der geleiteten Schulen nehmen die Aufgaben der Schulleitungen stetig zu. Es
gibt jedoch viele Grundaufgaben, die jede Schulleitung erledigen muss. Dies unabhéangig da-
von, wie gross die Schule ist. Dazu gehdren zum Beispiel, Finanzen zu planen und zu Uberwa-
chen, Schulentwicklung durchzufiihren, Offentlichkeitsarbeit usw. Die Festlegung der Schullei-
tungspensen erfolgt im Kanton Bern jedoch entsprechend der Anzahl Schilerinnen und Schdler,
der Anzahl Lektionen und der Anzahl Lehrpersonen. Der Schulleitung einer kleinen Schule wer-
den also entsprechend weniger Stellenprozente zugeteilt als der Schulleitung einer grossen
Schule.

Nun gibt es aber diverse Aufgaben, die eine Schulleitung so oder so zu leisten hat, egal wie
gross die Schule ist. Deshalb leisten die Leitungspersonen von kleineren Schulen haufig Uber-
stunden, die nicht entgolten werden kénnen. Schulleitungsstellen von kleinen Schulen sind
deutlich haufiger vakant als diejenigen von grossen Schulen. Diesem Umstand muss Rechnung
getragen werden.

Der Kanton ist in der Pflicht, das Schulleitungspensum entsprechend dem Arbeitsaufwand auf
einer fairen Basis zu berechnen. Hier gilt es, eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen und die
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entsprechende Finanzierung zu gewéahrleisten. Gerade auch in Bezug auf den prekéaren Lehr-
personenmangel ist die Arbeitsbelastung aufgrund von langwierigen Prozessen im Zusammen-
hang mit der Stellenbesetzung bei kleineren Schulen verhaltnismassig aufwéandiger — ebenso
wie die Betreuung von Personal mit ungentigender Ausbildung. Es braucht eine Sockelanstel-
lung fir alle Schulleitungen, unabhéangig von der Grésse der Schule.

Einige Kantone haben diesbeziiglich bereits Vorgaben gemacht, so beispielsweise die Kantone
Zurich und Uri (Grundsockel 0,2 Vollzeitstellen pro Gemeinde) oder Thurgau (Sockelaufwand 10
Stellenprozente). Zusatzlich sollen die Stellenprozente der Schulleitungen entsprechend der An-
zahl Schilerinnen und Schiler, der Anzahl Lektionen und der Anzahl Lehrpersonen definiert
werden, so wie es bis anhin gehandhabt wird, aber mit Berlicksichtigung des Sockelpensums.
Es ist darauf zu achten, dass Sockelanstellungen nicht der Strukturerhaltung, sondern der Star-
kung von Schulleitungen und Schulstrukturen dienen.

Begriindung der Dringlichkeit: Der Lehrpersonenmangel ist akut. Mit Sockelbeitrdgen werden die Schulleitungen ent-
lastet, und dies wiederum entlastet die Lehrpersonen. Bei diversen Studien ist herausgekommen, dass nun dringend
in Schulleitungen und Klassenlehrpersonen investiert werden muss, damit die Qualitét unserer Schulen sichergestellt
werden kann.

Antwort des Regierungsrates

Bei der vorliegenden Motion handelt es sich um eine Motion im abschliessenden Zustandig-
keitsbereich des Regierungsrates (Richtlinienmotion), da ihre Umsetzung in der Vollzugs-, Ent-
scheid- und Aufgabenkompetenz des Regierungsrates liegt (Art. 27 des Gesetzes Uber die An-
stellung der Lehrkrafte mit Umsetzung in Art. 91 Abs. 2 der Verordnung Uber die Anstellung der
Lehrkréafte). Der Regierungsrat hat bei Richtlinienmotionen einen relativ grossen Spielraum hin-
sichtlich des Grades der Zielerreichung, der einzusetzenden Mittel und der weiteren Modalitaten
bei der Erfullung des Auftrages. Die Entscheidverantwortung bleibt beim Regierungsrat.

Der Regierungsrat anerkennt die gestiegenen Anspriche an die Schulleitungen der Volksschul-
stufe, die sich nicht nur aufgrund der angespannten Stellensituation bei den Lehrkréaften ergibt.
Bereits seit einigen Jahren hat die Arbeitslast der Schulleitungen zugenommen. Neben der er-
wahnten zeitaufwandigen Rekrutierung von geeignetem Personal waren und bleiben Schullei-
tungen bei der Krisenbewaltigung von Corona, der Zuweisungen von Fluchtlingskindern oder
wegen der allgemeinen Schulentwicklung stark gefordert. Wo mdoglich, hat die Bildungs- und
Kulturdirektion Sofortmassnahmen ergriffen, um die Schulleitungen so gut als mdglich auf der
Basis des geltenden Rechts zu entlasten. So wurde z. B. die Schulleitungsausbildung an der
PH Bern den heutigen Anforderungen angepasst, was aufgrund der erfreulichen Nachfrage auf
positive Resonanz stdsst oder es wurden die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem sei-
nerzeitigen Contact tracing entschadigt.

Gleichzeitig wurden zusammen mit den Ansprechpartnern, wie z. B. dem Verband Bernische
Gemeinden oder den Berufs- und Personalverbénden die heutigen Anstellungsbedingungen der
Lehrkréfte und der Schulleitungen analysiert und zukunftsfahige Losungen entwickelt. Eine So-
ckelanstellung fur Schulleitungen der Volksschulstufe analog der Sekundarstufe 1l steht dabei
im Vordergrund. Viele Aufgaben der Schulleitungen sind unabhangig der Schulgrésse zu erledi-
gen, was die heutige Berechnungsformel fiir die Schulleitungsressourcen zu wenig berticksich-
tigt. Damit nicht unerwtinschte Anreize zur Verkleinerungen der Schulorganisationseinheiten ge-
schaffen werden, sollte eine Sockelanstellung nicht zu hoch ausfallen. Daher sind allféllig wei-
tergehende Ressourcenaufstockungen in der Berechnungsformel mittels Erh6hung des Faktors
Auszubildende pro Schule vorzunehmen, da gerade die Anzahl Schilerinnen und Schuler den
Arbeitsaufwand wesentlich mitbestimmt (z. B. Koordination, Konflikte; Laufbahnentscheide oder
Schulraumplanung).
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Unter Berticksichtigung der finanzpolitischen Rahmenbedingungen ist der Regierungsrat auf-
grund der oben ausgefihrten Erwagungen bereit, den Vorstoss als Postulat anzunehmen.

Verteiler
— Grosser Rat

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 21.06.2023 | Version: 4 | Dok.-Nr.: 269389 | Geschaftsnummer: 2023.RRGR.107 3/3



	Antwort des Regierungsrates
	Sockelanstellung für Schulleitungen
	Antwort des Regierungsrates

